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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.10.1956

Norm

ABGB §871 A

ABGB §1295 Abs2 III

Rechtssatz

Ein Festhalten an einer vom Partner irrtümlich geschlossenen, für ihn erheblich nachteiligen Vereinbarung, aus der

noch gar keine Konsequenzen gezogen wurden, ist mit den Grundsätzen von Treu und Glauben im Verkehr nicht

vereinbar, wenn erkennbar war, wie es zu der Vereinbarung gekommen ist.
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